
Stadt Trendelburg 
 

Antrag auf Ausnahmegenehmigung 
 

Beantragung einer verkehrsrechtlichen Anordnung gemäß § 45 StVO und/oder einer 

Ausnahmegenehmigung gemäß § 45 StVO zur Inanspruchnahme öffentlicher Verkehrsfläche 
(mindestens 1 Woche vor Beginn der Maßnahme) 

 

 

Antragsteller/in  

Anlass  

Inanspruchnahme 

⃝ eine Sondernutzung öffentlicher Verkehrsfläche (§ 16 i.V.m. § 19 HStrG) 

⃝ eine Teilsperrung des Gehweges/der Straße (§ 45 Absatz 6 StVO) 

⃝ eine halbseitige Straßensperrung (§ 45 Absatz 6 StVO) 

⃝ eine Vollsperrung der Straße (§ 45 Absatz 6 StVO) 

Stadtteil 

⃝ Trendelburg ⃝ Deisel ⃝ Gottsbüren 

⃝ Eberschütz ⃝ Sielen ⃝ Langenthal 

⃝ Stammen ⃝ Friedrichsfeld  

Anschrift 34388 Trendelburg,  

Zeitraum 

 

Beginn: 
 

 

Ende: 
 

 

Beschilderung 
nach Regelplan 

⃝ BI /  ⃝ BII / 

⃝  beigefügter 
Verkehrszeichenplan 

⃝ BIII / ⃝ BIV / 

⃝ CI /  ⃝ CII / 

Regelpläne gemäß RSA 21 
 

Verantwortliche 
Person für die 

Verkehrssicherung  

Name  

Telefon  

E-Mail  
 

 

Beschilderung / 
Verkehrszeichen 

 

⃝ Die Beschilderung soll von der Stadt Trendelburg ausgeliehen werden,  
      gegen eine Gebühr i.H.v. 15,00 € (sofern die Schilder vorhanden sind) 

  

Es wird versichert, dass ich/wir die Verantwortung für die ordnungsgemäße Aufstellung der Verkehrszeichen und deren 
Beleuchtung (wenn erforderlich) sowie die Aufstellung und Bedienung einer erforderlichen Sichtanlage übernehmen. 
Die dafür entstehenden Kosten werden von mir/uns getragen. Ereignen sich Unfälle, die durch diese Maßnahme 
bedingt sind und mit ihnen in ursächlichem Zusammenhang stehen, so wird die Haftpflicht gegenüber dem jeweiligen 
Träger der Straßenbaulast in vollem Umfang übernommen. 

  

Ort, Datum  Unterschrift  

 


